
Aufgrund der aktuellen COVID-19 Situation wurde entschieden, den   
diesjährigen Herbstkirtag in Opponitz nicht durchzuführen.  
 

Wir bitten um Ihr Verständnis! 
 

Rund um den Dirndlgwandsonntag am 13. September 2020 wird es 
dank einiger Initiatoren trotzdem ein schönes Programm geben. 
 

Hl. Messe: Der Gottesdienst  mit der Einführung unseres neuen Herrn 
Pfarrers Mag. Johann Wurzer findet um 10.00 Uhr  statt.  
Im Anschluss an die Hl. Messe gibt es am Kirchenvorplatz eine Agape. 
 

Tag der Blasmusik: Eine Abordnung der Musikkapelle Opponitz wird gemeinsam mit dem Kirchenchor 
Opponitz die Hl. Messe umrahmen. Anschließend wird die Agape von der Musikkapelle mit einigen     
Stücken umrahmt, danach folgt ein Frühschoppen vor der Osteria zum Kirchenwirt. 
 

Osteria zum Kirchenwirt: Die Osteria ist am Sonntag, dem 13. September 2020 wie gewohnt geöffnet. 
Matteo Bozzolan und sein Team servieren Ihnen italienische Spezialitäten. Wir bitten jedoch unbedingt um 
telefonische Voranmeldung unter  07444/7223, wenn Sie am Dirndlgwandsonntag das Angebot des 
italienischen Restaurants in Anspruch nehmen wollen! 
 

Rossstoi Heuriger: Mario Tazreiter und seine Mitarbeiter vom Rossstoi Heurigen bewirten Sie mit        
Grillhendl, Pommes und einem vegetarischen Gericht. Gerne werden Platzreservierungen unter 
07444/7229 entgegengenommen. Essensabholung ist aus organisatorischen Gründen leider nicht möglich. 
 

Bäckerei Resch – Rosenberger: Geschäftsführerin Carina Resch und ihr Team verkaufen am                   
13. September ihre allseits beliebten Kirtagsmehlspeisen. Der Stand bei der Bäckerei ist ab 08.00 Uhr für 
Sie geöffnet. 
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Liebe Opponitzerinnen und Opponitzer! 
 

Nachstehend wollen wir Sie über die aktuellen Gegebenheiten in unserer 
Gemeinde informieren. 

 

 

AUS DEM INHALT: 

· Herbstkirtag –
Dirndlgwandsonntag 13.09.2020 

· Aktion Schutzengel 

· Bildungsberatungstage 

· Autowrackentsorgung 06.10.2020 

· Information der Bezirksbauern-
kammer Waidhofen/Ybbs 

· NÖ Heckentag  

· Informationen des GDA 

· Problemstoffsammlung 
28.09.2020 

· Sperrmüllsammlung 06.10.2020 

· Beilage: Autowrackanmeldung 

Herbstkirtag - Dirndlgwandsonntag 13.09.2020 

Þ Das Rahmenprogramm kann nur stattfinden, wenn es die zum Zeitpunkt des Dirndlgwandsonntags      
geltenden Maßnahmen betreffend Corona zulassen.  

Þ Der Frühschoppen findet nur bei Schönwetter statt.  
Þ Weiters bitten wir um Einhaltung der jeweils geltenden Corona-Maßnahmen!  



Zum Schutz der Kinder findet in Niederöster-
reich jedes Jahr zu Schulbeginn die Initiative 
„Aktion Schutzengel“ statt. Ziel ist die              
Erhöhung der Verkehrssicherheit auf den Schul-
wegen der Kinder. Aus diesem Grund wird mit 
Plakaten im gesamten Ortsgebiet, speziell aber 
im Schul- und Kindergartenbereich darauf hin-
gewiesen, besonders Rücksicht auf die Kinder 
zu nehmen, die nach den langen Sommerferien 
wieder im Straßenverkehr unterwegs sind. 

 „Jeder Verkehrsteilnehmer sollte es sich ins  
Bewusstsein rufen, dass Kinder vom Vertrau-
ensgrundsatz auszuschließen sind und sein Fahrverhalten dementsprechend anpassen“, betont Bürger-
meister Johann Lueger. 

 

Parteienverkehrszeiten: Montag – Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr und Dienstag von 8.00 – 12.00 Uhr u. 14.00 – 19.00 Uhr 

Sprechstunden des Bürgermeisters gegen telefonische Voranmeldung 0664/73 611 072:                                                                                                                                              
Dienstag von 18.00 – 19.00 Uhr und Freitag von 09.00 - 11.00 Uhr 

Offenlegung: 

Die „Amtliche Nachrichten - Berichte und Informationen - Gemeinde Opponitz“ sieht sich als 
eine journalistisch aufbereitete Information der Opponitzer Bevölkerung über kommunale Ange-
legenheiten aus der Sicht der Verwaltung und des Gemeinderates, sowie div. Organisationen zur 
Förderung eines gemeinschaftlichen Trachtens der Bevölkerung. 
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Aktion Schutzengel 

Autowrackentsorgung und mobile Sperrmüllsammlung am 06.10.2020 

Die diesjährige Autowrackentsorgung wird am Dienstag, dem 06.10.2020 durchgeführt. 
Bitte das beiliegende Anmeldeformular ausfüllen und am Gemeindeamt samt Typen-
schein abgeben. Am selben Tag findet auch die mobile Sperrmüllsammlung statt. 

Für alle, die sich beruflich oder privat weiterentwickeln oder verändern    
wollen. Wir unterstützen Sie bei der Suche nach geeigneten Bildungs-

angeboten, informieren Sie über finanzielle Förderungen und Beihilfen und begleiten Sie bei der Berufs-
wahl oder beruflichen Veränderung. 

Diese Informations- und Beratungsgespräche sind völlig kostenlos, streng vertraulich und unverbindlich. 

Magistrat Waidhofen    29.09.2020    13:00 - 17:00 Uhr 

Stadtbücherei Waidhofen   09.10.2020    09:00 - 13:00 Uhr 

Gemeindeamt Kematen   20.10.2020    13:00 - 17:00 Uhr 

Magistrat Waidhofen    27.10.2020    13:00 - 17:00 Uhr 

Musikheim Hollenstein    11.11.2020    13:00 - 16:00 Uhr 

Magistrat Waidhofen    24.11.2020    13:00 - 17:00 Uhr 

Magistrat Waidhofen    22.12.2020    13:00 - 17:00 Uhr 

Beratungstermine können unter 0676/88044390 oder 0699/12206622 bzw. unter                                   
www.bildungsberatung-noe.at vereinbar t werden.   

Bildungsberatung NÖ - Beratungstage im Ybbstal 
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Land– u. Forstwirtschaft versus Freizeitinteressen 

Information der Bezirksbauernkammer Waidhofen/Ybbs 

Die Bäuerinnen und Bauern des Ybbstals freuen sich, wenn 
die von ihnen in oft mühsamer Art und Weise gepflegte Land-
schaft geschätzt wird und haben auch nichts dagegen, wenn 
diese in der Freizeit für Erholung in Anspruch genommen 
wird. Die Land– und Forstwirtschaft ist einerseits Garant für 
die Erzeugung gesunder Lebensmittel. Andererseits ist gerade 
durch die Arbeit auf den Feldern und in den Wäldern unsere 
Landschaft sauber gepflegt und entsprechend attraktiv für den 
Tourismus und für die Freizeitnutzung. Das Spazierengehen, 
Joggen, Radfahren, Reiten, etc. abseits der „Zivilisation“ hat 
heuer, bedingt durch COVID-19, noch einmal deutlich zuge-
nommen. Für ein gutes Miteinander sind aber auch entspre-
chende „Spielregeln“ erforderlich. Nachdem gegebene Regeln immer öfter nicht eingehalten werden,    
erachten wir es als Bezirksbauernkammer für notwendig, einmal auf die wesentlichen Verhaltensregeln 
hinzuweisen. 

Landwirtschaftlich genutzte Grundstücke dürfen nur mit Zustimmung des Eigentümers bzw. Bewirtschaf-
ters betreten werden, egal ob die Flächen eingezäunt sind oder nicht. Ein allgemeines Betretungs– und  
Aufenthaltsrecht zu Erholungszwecken sieht nur das Forstgesetz für Wald vor. Wer unbefungt Äcker,  
Wiesen, Weiden, Gärten oder Feldwege betritt, bringt sich nicht nur ev. selbst in Gefahr, sondern schädigt 
meist Flächen, auf welchen lebensnotwendiges Futter für Tiere wächst. 

Viele Hundebesitzer sind sich nicht bewusst, dass Hundekot kein Dünger ist, sondern das Erntegut und  
somit Futter für die Tiere verunreinigt und Infektionsquelle für zahlreiche Krankheiten ist.  

Zum respektvollen Verhalten gehört es auch, keine Abfälle zu hinterlassen. Zurückgelassene Abfälle 
(Metall und Glas, Speisereste) bergen Verletzungs- und Vergiftungsgefahren für die Tiere und können 
Schäden an landwirtschaftlichen Maschinen bewirken. 

Immer häufiger gehen Beschwerden bei uns ein, dass Wanderer Früchte von Bäumen, Blüten, Zweige,   
Pilze, Holz, abgeworfene Geweihe (Trophäen) etc. in beträchtlichen Mengen einfach mitnehmen,  
ohne den Eigentümer zu fragen. Dazu ist klarzustellen, dass „die Früchte des Grundes“ dem jeweiligen  
Eigentümer gehören. Das gilt auch für Pilze und Beeren. Das Sammeln von Pilzen für den Eigenbedarf ist 
jedoch erlaubt, wenn der Waldeigentümer dies nicht z.B. durch das Aufstellen von entsprechender Beschil-
derung ausdrücklich untersagt, beschränkt oder dafür ein Entgelt verlangt. Wird es vom Waldeigentümer 
stillschweigend geduldet, ist bis zu einer Menge von 2 kg/Tag und Person lt. Forstgesetz von dessen       
Zustimmung auszugehen. In geschützten Gebieten kann das Pilzesammeln auch verboten sein. 

Forstliche Sperrgebiete, die meist im Falle von Holzschlägerungen ausgewiesen werden, müssen    
beachtet werden. Hier droht Gefahr durch fallende Bäume oder Steinschlag, große Aufmerksamkeit ist ins-
besondere bei Waldspaziergängen auf ev. umfallende Bäume (Eschen) zu legen. Lärmen im Wald sollte 
aus Rücksicht auf Tiere vermieden werden. Im Wald und in Waldnähe ist das Entzünden von Feuer       
verboten. Das betrifft auch das Wegwerfen von brennenden oder glimmenden Gegenständen, wie Zünd-

hölzern und Zigaretten. 

Weidetiere können immer  eine Gefahr  sein, insbesondere Herden, in denen auch Stiere sind. Mutter -
kühe schützen ihre Kälber und sind in diesbezüglichen Gefahrensituationen unberechenbar. Privatweiden 
sind landwirtschaftlich genutzte Flächen und nicht zu betreten. Das Wandern auf Almen und Almwegen 
stellt eine Sondersituation dar. Hier muss der Wanderer mit Weidevieh rechnen. Ein großes Gefahren-

potential stellen mitgeführte Hunde dar. Diese sind jedenfalls an der Leine zu führen und bei Gefahr sofort 
los zu lassen. Weidegatter müssen nach dem Durchfahren oder Durchgehen wieder geschlossen werden, 
damit das Weidevieh auch in der Weide bleibt. 
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NÖ Heckentag - Online bestellen bis 14.10.2020 

Nach dem Urteil der Tiroler Kuhattacke wurde vom Gesetzgeber klargestellt, das Wanderer auch in       
Eigenverantwortung handeln müssen. Sind Hinweisschilder aufgestellt, dann hat das mit Sicherheit einen 
triftigen Grund und sollte beachtet werden. 

Das Mountainbiken ist auf diesbezüglich ausdrücklich markierten Wegen gestattet, allerdings sind auch 
hier die vereinbarten „Fair-Play-Regeln“ einzuhalten. In den meisten Fällen ist aus jagdlichen Gründen zu 
bestimmten Zeiten das Befahren von Wegen eingeschränkt. Halten sich Mountainbiker nicht daran, beun-
ruhigen sie damit nicht nur das Wild, sondern behindern die Ausübung der Jagd und gefährden sich selbst. 

Hinweise und Einschränkungen sind keine willkürlich gesetzten Maßnahmen, um Erholungssuchende   
einzuschränken, sondern um echte Gefahrenpotentiale zu reduzieren. Letztlich geht es oft um gewaltige 
Haftungsfragen, die im Falle von Unfällen und Schäden existenzielle Folgen haben können. Eingriffe in 
den Besitz und in das Eigentum können klarer Weise zivilrechtlich mit Besitzstörungs– und Eigentumsfrei-
heitsklage bei Gericht abgewehrt werden. Bei Sach- und Vermögensschäden kann überdies der Verursa-
cher zum Schadenersatz herangezogen werden. Darauf will es aber niemand ankommen lassen! Die       
Information soll keinesfalls Konfliktpotential verstärken, sondern vielmehr dazu beitragen, dieses zu      
reduzieren. Häufig entsteht dieses erst durch mangelnde Information und Missachtung der Eigentum-

srechte. Wir appellieren diese zu beachten und rufen zu gegenseitiger Wertschätzung auf . Besser vorher 
den Eigentümer fragen, ob bestimmte Aktivitäten erlaubt werden, anstatt im Nachhinein schlechte          
Erfahrungen zu machen.  

Regeln sind da um eingehalten zu werden - nur im guten Miteinander können alle Freude an unserer wun-
derbaren Natur haben!  

                         Kammerobmann:                                                               Kammersekretär:  

     Mario Wührer                                                            Ing. Gottfried Losbichler 
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Abfallentsorgung - Informationen des GDA  

BIOTONNE 

Die Biotonne immer an     
einem schattigen Platz auf-
stellen, regelmäßig entleeren 
lassen und bei Bedarf auswa-
schen. 

Einstreuen von trockenem 
Material, wie Laub oder 
Häckselmaterial, aber auch 
die Verwendung von Mais-
stärkesäcken verhindert das 
Ankleben des Inhalts an der 
Tonne. 

Einstecksäcke für die Bio-

tonne sind am Gemeindeamt 
erhältlich.  

Die in der Biotonne gesam-
melten Abfälle werden in 
Kompostieranlagen zu Hu-
mus umgewandelt. 
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Problemstoffsammlung am 28. September 2020 
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Sperrmüllsammlung am 06. Oktober 2020 
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